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Anfrage der AfD-Fraktion im Kreistag Nordhausen 
 

- Anfrage zum offenen Brief vor der Landtagswahl 2024 - 

 

Sehr geehrter Herr Jendricke, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Vorfeld der Thüringer Landtagswahl 2024 haben Sie gemeinsam mit weiteren Landräten und 
Oberbürgermeistern einen offenen Brief veröffentlicht, in dem unter anderem die AfD und das BSW 
scharf kritisiert wurden. 
 
Der Thüringer Verfassungsgerichtshofs hat festgestellt, dass der Brief das verfassungsrechtlich 
verankerte Neutralitätsgebot verletzt und Amtsträger in ihrer dienstlichen Funktion unbefugt in den 
Wahlkampf eingegriffen haben (u. a. aus Art. 20 Abs. 2 GG i. V. m. Art. 21 GG). 
 

In diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:  

 

1. Was war Ihre konkrete Motivation den offenen Brief zu unterzeichnen? 
 

2. Wurde die Veröffentlichung des Briefes innerhalb der Kreisverwaltung abgestimmt oder 
unter Nutzung dienstlicher Ressourcen vorbereitet? Wenn ja, welche konkreten Kosten 
sind entstanden? 

 
3. Wurde der Brief auf offiziellen Internetseiten oder Social-Media-Kanälen des 

Landkreises veröffentlicht oder verlinkt? 
 

4. Wie soll in Zukunft sichergestellt werden, dass das Neutralitätsgebot von Amtsträgern  
in Wahlkampfzeiten gewahrt bleibt?    
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5. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Feststellung des Thüringer 
Verfassungsgerichtshofs? 

 

 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung. 

 


